
Die bürgerlichen Kommunen der Reichsstädte schliesslich mussten
schon aus Gründen der Selbsterhaltung an der Dauerhaftigkeit der äus-
seren Verhältnisse interessiert sein, nachdem ihnen mit der Landfrie-
densgesetzgebung um 1500 ein entscheidender Erfolg in der Durchset-
zung einer Rechtsordnung für das gesamte Reich gelungen war.15

In der Phase der so genannten Reichsreform, jener Verdichtungs-
periode an der Schwelle zur Neuzeit, kam es zu der Ausbildung von In-
stitutionen und eines Reichssystems, welche zwar die Position der Gros-
sen stabilisierten, diesen aber zugleich Schranken zur Bewahrung der
Mindermächtigen und Kleinen auferlegten.16 Die Verrechtlichung
schrieb so einen eigentümlichen Machtkompromiss für die binnendeut-
schen Gebiete, das «Reich» im engeren Sinne, vor.17

Dieses «reichische Deutschland» ermöglichte den starken Fürsten-
tümern eine dynamische, freilich regulierte Politik, schützte aber gleich-
zeitig diejenigen reichsunmittelbaren Stände, welche nicht über die
Machtmittel von gefüllten Kassen und Armierung verfügten. Durch das
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